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Az.:    

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Ausschuss für Schule 
und Sport 

04.12.2024 Entscheidung 

 
 

Rahmenkonzeption für die Gestaltung des offenen Ganztags an den weiterführenden 
Schulen (OGS) in Norderstedt; hier: Gebührenerhebung für Betreuung 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Schule und Sport beschließt, dass auf Grundlage der anliegenden Be-
rechnung eine Gebührenerhebung bei Inanspruchnahme des Betreuungsangebots an den 
weiterführenden Schulen (OGS) in Norderstedt erfolgt. 
 
 
 
Sachverhalt: 
Die BEB in Norderstedt gGmbH (BEB) hat in Zusammenarbeit mit den weiterführenden 
Schulen in Norderstedt die Rahmenkonzeption für die Gestaltung des offenen Ganztags an 
den weiterführenden Schulen (OGS) in Norderstedt erarbeitet und dem Ausschuss für Schu-
le und Sport in der Sitzung vom 3. Juli 2024 vorgelegt und verabschiedet. 
 
Die Verwaltung wurde beauftragt, dass in Abstimmung mit der BEB ein Gebührenerhe-
bungsvorschlag für die Inanspruchnahme des Betreuungsangebots an den weiterführenden 
Schulen erarbeitet und dem Ausschuss vorgelegt wird. 
 
In Anlehnung an die Gebührenerhebung im Rahmen der Ganztagsbetreuung an den Grund-
schulen (OGGS) ergibt sich folgender Gebührenvorschlag: 
 
1 Tag  2 Tage  3 Tage  4 Tage  5 Tage 
10,00 Euro* 20,00 Euro* 30,00 Euro* 40,00 Euro* 50,00 Euro* 
 
*pro Monat 

 
Die Kosten für die Verpflegung werden aktuell und zukünftig direkt von den Eltern über den 
jeweiligen Caterer abgerechnet. Hierbei fallen Kosten pro Essen in Höhe von circa 4,00 bis 
5,00 Euro an. 
 
Zeitgleich mit der Einführung der Gebühren für die Betreuung an den OGSen sind Anpas-
sungen an der Sozialstaffelsatzung sowie an der Geschwisterermäßigung vorzunehmen. Ein 
Zuschuss zum Essen kann bereits jetzt über „Bildung und Teilhabe“ beantragt werden. 
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Eine Gebührenerhebung auf Grundlage von Betreuungsmodulen (analog OGGSen), ist auf-
grund der stark variierenden Unterrichtszeiten an den weiterführenden Schulen nicht prakti-
kabel. 
 
Anhand der aktuellen Betreuungsquote werden Einnahmen durch die Gebührenerhebung in 
Höhe von etwa 100.000 Euro per Anno (17 % des Gesamtkostenvolumens) erwartet. 
 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1 – Kostenkalkulation Rahmenkonzeption OGsen 
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